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DAMIT VEREINSFÜHRUNG FREUDE MACHT!


Muster: Arbeitsvertrag Minijobber

Arbeitsvertrag zwischen
dem Heimatverein Berghausener Museum e. V., Heimatstr. 1, 45678 Berghausen,
vertreten durch den ersten Vorsitzenden Herbert Mustermann – im Folgenden Arbeitgeber genannt, – und Karl Fleißig, Musterweg 20, 45678 Berghausen –
im Folgenden Arbeitnehmer genannt.


§ 1 Arbeitsbeginn

Der Mitarbeiter wird ab dem ... als ... im Heimatverein Berghausener Museum e. V. ohne Lohnsteuerkarte/mit Lohnsteuerkarte (Nichtzutreﬀendes streichen) eingestellt. (Ggf. ergänzen: Die Tätigkeit ist befristet bis zum ...)


§ 2 Arbeitsaufgabe

Das Arbeitsgebiet des Mitarbeiters umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben: …

Der Arbeitgeber behält sich vor, den Arbeitnehmer mit anderen angemessenen Tätigkeiten zu beauftragen oder ihn an einem anderen Ort zu beschäftigen beziehungsweise eine andere Aufteilung der Arbeitszeit festzulegen, soweit dies unter Abwägung der betrieblichen Notwendigkeiten und der persönlichen Belange des Arbeitnehmers zumutbar ist.


§ 3 Arbeitszeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ... Stunden pro Woche, und zwar an folgenden Arbeitstagen: ..., folgen- de Stunden: ...


§ 4 Probezeit und Kündigung

Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Anschließend gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen.


§ 5 Vergütung

Der Arbeitnehmer erhält für seine Tätigkeit ... Euro (maximal 556 Euro) monatlich. Die pauschalen Sozialversicherungsbeiträge und die pauschale Lohnsteuer trägt der Verein. Die Zahlung erfolgt bargeldlos am Monatsende.

Alternativ: Der Arbeitnehmer erhält für seine Tätigkeit ... Euro (maximal 556 Euro) monatlich. Die pauschalen Sozialversicherungsbeiträge trägt der Verein, die pauschale Lohnsteuer trägt der Arbeitnehmer. Die Zahlung erfolgt bargeldlos am Monatsende.



§ 6 Urlaub

Der Mitarbeiter erhält kalenderjährlich einen Erholungsurlaub von ... Arbeitstagen. Die zeitliche Wahl des Urlaubs ist mit dem Arbeitgeber abzustimmen.


§ 7 Arbeitsverhinderung

Der Arbeitnehmer verpﬂichtet sich, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Dienstverhinderung mitzuteilen. Im Fall der Erkrankung ist der Arbeitnehmer verpﬂichtet, spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertag nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer vorzulegen und ggf. innerhalb gleicher Frist eine Anschlussbescheinigung beizu- bringen. Der Arbeitgeber kann den Nachweis der Erkrankung bereits für den ersten Kalendertag fordern.


§ 8 Lohnsteuer und Sozialversicherung

Die Lohnsteuer wird

· pauschal
· nach Lohnsteuerkarte abgeführt.

Bei Pauschalversteuerung: Die Lohnsteuer trägt im Innenverhältnis

· der Arbeitgeber
· der Mitarbeiter

Im Rahmen der zurzeit geltenden Bestimmungen werden der Pauschalbetrag von 15 Prozent zur Rentenversicherung, 13 Prozent zur Krankenversicherung und zwei Prozent Pauschalsteuer vom Arbeitgeber übernommen und an die Bundesknappschaft abgeführt. Der Arbeitnehmer erwirbt dadurch keinerlei Ansprüche an den Sozialversicherungsträger. Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, aus eigenen Bezügen die Rentenversicherungsbeiträge aufzustocken. Damit würde er Anspruch auf Rente sowie auf Rehabilitations- und Invaliditätsleistungen erwerben.


§ 9 Sonstige Vereinbarungen

1. Änderungen dieses Arbeitsvertrags bedürfen der Schriftform.

2. Sollten gegenwärtige oder künftige Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, bleiben die übrigen Vertragsbedingungen unberührt.

3. Ansprüche aus diesem Vertrag müssen beiderseits innerhalb von drei Monaten ab Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden, anderenfalls verfallen sie.








Ort, Datum


Arbeitsvertrag für Minijobber

Unterschrift Arbeitgeber	Unterschrift Mitarbeiter
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